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AeHD Positionen für die  
Anhörung im BMAS zur Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ am 11.02.2016   

 
Die 92. ASMK Sitzung hat keine Angleichung der Leistungshöhe der Stiftung „Anerkennung und 
Hilfe“ an die Leistungen der Fonds Heimerziehung gebracht. 
 
Wir fordern:  

a) Anerkennung des Leids = statt 9.000 Euro = 10.000 Euro.  
b) Rentenersatzleistungen: Statt 5.000 Euro bei mehr als 2 Jahren Arbeit die tatsächlich 
gearbeiteten Monate x 300,00 Euro. Denn wer aus dem Fonds Heimerziehung 7 Jahre 
gearbeitet hat, kann bis zu 25.000 Euro erwarten, während ein Betroffener, der sich an die 
Stiftung „Anerkennung und Hilfe wendet, lediglich maximal 5.000.00 Euro erhalten kann. 
 

Wir fordern:  
B) Eine gerechte Regelung für die Betroffenen, die Teilleistungen aus den Fonds Heimerziehung 

erhalten haben oder bekommen werden, oder denen sie verweigert wurde, weil sie auch unter 
den Hilfesystemen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrien gestanden haben.  

 
Wir fordern:  
C) Anforderungen an die Anlauf- und Beratungsstellen 

1. Wir fordern eine Beratungsstruktur des Fonds, die niedrigschwellig und barrierefrei 
erreichbar ist, aufsuchend arbeiten kann und mit qualifiziertem Personal (Sozialpädagogen 
oder Sozialarbeiter, Dipl. Pädagogen, Psychologen, oder Erziehungswissenschaftler) besetzt 
ist. Es müssen direkt Betroffene an der Beratungsarbeit beteiligt werden, soweit sie in der 
Methode des peer counceling geschult wurden).  

2. Wir fordern ausreichend viele Anlauf- und Beratungsstellen in ganz Deutschland, so dass 
Betroffene zeitnah aufgesucht werden können. Diese Stellen sollen sehr qualifiziert und 
personell gut ausgestattet sein.  

3. Wir fordern, dass keine Übertragung der Aufgaben für die Umsetzung der Stiftung 
„Anerkennung und Hilfe“ auf die Anlauf- und Beratungsstellen des Fonds Heimerziehung 
erfolgt. Wir lehnen dies ab, weil die Forderungen vom Runden Tisch Heimerziehung und von 
den Errichtern des Fonds im Anschluss als es zur Umsetzung kam, von den Ländern sehr 
unterschiedlich gehandhabt wurde und der Standard von Fachkräften nicht von/in allen 
Ländern eingehalten wurde. (z.B. in Niedersachen gibt es 51 Anlauf- und Beratungsstellen 
und jede macht, was sie gerade für richtig hält).  

4. Wir fordern eine konkrete Vereinbarung zwischen den Errichtern der Stiftung, dass und wie 
eine qualifizierte personelle Besetzung sichergestellt werden kann und um welche 
Qualifikationen es sich dabei handeln sollte.  

 
5. Wir fordern eine – sich auf verbindliche Qualitätsstandards stützende - zentral gesteuerte, 

personell mit qualifizierten Fachkräften (SozialarbeiterInnen, PsychologInnen), besetzte 
Beratungsstruktur (mit ausreichend vielen dezentralen Beratungsstellen) wie sie ja auch am 
Runden Tisch sexueller Missbrauch für praktikabel gehalten und eingeführt worden ist.  
 

6. Wir fordern die zugehende Beratung, dort wo sie von den Betroffenen gewünscht wird, oder 
sie erforderlich ist, in die Strukturen fest aufzunehmen.  
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7. Wir fordern dass die Anlauf und Beratungsstellen vor Ort und ihre ggf. eingerichteten 
Fachbeiräte über ausgebildete Betroffene in Peer Counceling verfügen sollten und diese in 
die Beratung vor Ort mit einbinden.  
 

8. Wir fordern eine Beteiligung von Betroffenen am Beschwerdemanagement, wenn Betroffene 
Kritik an der Umsetzung der Stiftung formulieren.  
 

9. Wir fordern im Rahmen des Beschwerde-Managements die Einrichtung von Ombudsstellen, 
die sich nicht auf eine Person beschränken darf und mit eigenem Budget zur 
Öffentlichkeitsarbeit und zur Durchführung der Ombudsschaft ausgestattet sein muss.  

 
10. Wir fordern ein Berichtswesen, was auch den Betroffenen zugänglich sein muss. 

 

11. Wir fordern, wenn freie Träger für diese Aufgaben eingebunden werden sollen, dass keine 

Täterorganisationen damit betraut werden, die in der Vergangenheit heftig am Leid der 

Betroffenen mitverantwortlich waren. Es ist zu prüfen, inwieweit 

Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen und 

Psychiatrieerfahrenen die Aufgaben übernehmen können.  

12. Wir fordern, dass die Beratungsstellen folgendes erfüllen sollten:   
a) Die Aufsuchende Beratung durch die Anlauf- und Beratungsstellen, soweit dies 

erforderlich ist und oder gewünscht wird.  

Die Beratungsstellen der Stiftung Anerkennung und Hilfe sollten folgende Kriterien 

erfüllen:  

b) Barrierefrei sein 

c) Einfach und leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. 

d) Gut sichtbar durch Hinweisschilder und Wegweiser gekennzeichnet sein 

f) Verlässliche und öffentlich bekannte Telefonzeiten haben 

g) über eine gute Büroausstattung verfügen 

h) eine einladende Atmosphäre haben (wenn Betroffene in die Anlauf- und 

Beratungsstelle kommen, muss eine gastliche Bewirtung mit Kaffee/Tee/Wasser und 

etwas z.B. Kekse u.ä, angeboten werden können).  

i) regelmäßig Supervision für die Mitarbeiter (auf Wunsch Gruppe oder Einzel) anbieten 

j) Frauen und Männer im Beratungsteam haben, damit Betroffene eine Wahl haben.   

k) Über sichere PKWs für die langen Strecken mit Freisprechanlage verfügen. 

l) über ein Budget für Übernachtungen der Beraterinnen verfügen, wenn sie unterwegs 

zu verschiedenen Betroffenen sind.  

m) Bei Beratung in der RAB muss die Beratungssituation so geschaffen sein, dass die 

Berater ungestört mit den Betroffenen und deren Begleiter in einer gemütlichen 

Atmosphäre das Gespräch führen können, (auf dass das Gespräch in einem räumlich 

ausreichend großen Büro stattfindet, welchem  viele Verwaltungsschachtelbüros nicht 

entsprechen) 

n) Durchgangszimmer sollten nicht für Beratungszwecke genutzt werden.  

o) Die Betroffenen müssen das Recht auf einen neutralen Ort für ihre Beratung haben, so 

z.B. in einem Cafe, einer Gaststätte, einem Bürgerhaus oder ähnliches, wenn sie die 

Beratung weder bei sich zu Hause oder in ihrer Einrichtung führen wollen.  

p) Die Betroffenen müssen zwischen Frauen und Männern als Berater wählen können.  

q) Sie sollten sich am Beispiel der Strukturen der Berlin Anlauf- und Beratungsstelle zur 

Umsetzung des Fonds Heimerziehung mit einem freien Träger orientieren. Dort sind 
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Betroffene an der Beratung beteiligt und die Beratungsstelle kann auch direkt Gelder an 

die Betroffenen auszahlen. Das beschleunigt für die Betroffenen den Erhalt der 

Leistungen aus dem Fonds. Dafür müssen die Strukturen (Personell und auch 

Bürotechnisch geschaffen werden und vertraglich festgelegt werden.  

r) Soweit Betroffene sich an der Beratung von Betroffenen beteiligen, soll ihnen dafür 

eine Aufwandsentschädigung analog dessen, was beim ehrenamtlichen Richteramt 

gewährt wird, gewährt werden.  

13. Öffentlichkeitsarbeit:  

Wir fordern: Unbefristete oder und ausgedehnte Anmeldefristen/Öffentliche Werbung für 

den Fonds auch über TV/Rundfunk, damit die nicht lesenden, Nichtsehenden auch die 

Informationen bekommen. Es muss auch um einen barrierefreien Zugang zu den 

Informationen gehen.  

Wir fordern:  
D) Eine wissenschaftliche Aufarbeitung, im Rahmen der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ für 
Kinder in Einrichtungen der Kinder-Jugendpsychiatrie und Behinderteneinrichtungen in der Zeit 
von 1949 bis 1975 (BRD) bzw. 1949 (DDR) 

 die sich nicht nur über eine Aktenrecherche erfährt, wie der Alltag der Betroffenen 
tatsächlich war. Es müssten neben den Betroffenen auch MitarbeiterInnen der damaligen 
Zeit befragt werden, da diese auch Strukturen der Einrichtungsorganisation benennen 
können. 
Der Zeitraum der Befragung müsste zeitlich eigentlich bis zur Umsetzung der Reformen in der 
Psychiatrie und Behindertenheimen in den alten Bundesländern ausgedehnt werden, denn 
die Umsetzung erfolgte teilweise weit aus später als bis 1975 und für die ehemalige DDR bis 
Anfang 1990 reichen.  
Für den Bereich der Erforschung und Aufarbeitung der verpassten Lebens-
Entwicklungschancen und des Leids der Kinder in den Kinderpsychiatrien und 
Behindertenheimen im benannten Zeitraum, ist es unabdingbar Betroffene zu befragen, da 
aus den ausgedünnten Akten-Archivbeständen sicher keine Alltagsschilderungen von Kindern 
herauszulesen sind. 
Da solche Interviews aber bestimmten qualitativen Ansprüchen genügen sollten, sollen diese 
Interviews in einem bestimmten Setting (parteiliche Haltung, aktives Zuhören, einfühlsames 
Nachfragen nicht ausfragen und bohren) durchgeführt werden, in dem sich ein Betroffener 
auch seiner schmerzhaften Geschichte öffnen möchte. Diejenigen, die die Interviews 
durchführen und aufschreiben, sollen dafür bezahlt werden.  

 

D 1) Säuglingsheime: 
 
Nicht wenige Kinder in den Psychiatrien und Behindertenheimen fingen ihre Lebenszeit im 
Säuglingsheim an. Daher sollte dieser Bereich, den der Heimfonds nicht in seinen Expertisen 
untersucht hat, auch Gegenstand dieser Untersuchung werden. Diese frühkindlichen negativen 
Bindungserfahrungen hatten auf die psychische Entwicklung einen besonderen Einfluss, die mit 
emotionalen und kognitiven Folgen verbunden ist. Da die Folgen der Säuglingsheime aus 
Bindungssicht verheerend waren, wurden sie in den 70er Jahren abgeschafft. Diese Faktoren sind 
aber ein wichtiger Faktor für die Verhaltensauffälligkeit Kinder oder deren scheinbare oder 
tatsächliche Intelligenzminderung, was sie später in Behindertenheime oder Psychiatrien brachte.  
 
Wir fragen: 
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1. Wie waren in der Bundesrepublik die Säuglingsheime unter Bindungsaspekten psychologisch 
zu gewichten?  

2. Wie lange gab es sie und wie viele gab es?  
3. Was waren die Erst-Spätfolgen der Hospitalisierung? 
4. Wer betrieb Hospitalismus-Forschung und wann wurden die Säuglingsheime deswegen 

abgeschafft? 
 

Wir fragen:  
D 2) zu Kinder-Jugendpsychiatrischen Anstalten/Kliniken 

D 2 1) EINWEISUNGPRAXIS in die Kinderpsychiatrie , oft in den ehemalige Landeskliniken 
1. Wie sah die Einweisungspraxis für die geschlossene/offene Unterbringung von Kindern in die 

Kinderpsychiatrie aus? 
2. Wie sah nach damaligen Kenntnisstand eine Eingangsdiagnostik aus? 
3. Was war mit dem stigmatisierenden Diagnostik unter DEBIL, SCHWACHSINNIG und 

BILDUNGSUNFÄHIG ZU VERSTEHEN? Wer diagnostizierte mit welchen Methoden und wo 
wurde dies schriftlich festgehalten? Wer überprüfte dies und konnte eine Fehldiagnose 
rückgängig gemacht werden? Was hieß dies für die Beschulung? 

4. Brauchte es einen Gerichtsbeschluss zur geschlossenen Unterbringung? 
5. Kam es auch vor, dass Kinderpsychiatrien ohne Vormundschaftsgerichtsbeschluss eine 

Unterbringung eines Kindes in der Kinder-Jugendpsychiatrie vollzogen? War dies rechtlich 
anderweitig abgesichert? 

6. Wie und von wem wurde die Aufenthaltslänge in der (geschlossenen/nicht geschlossenen) 
Kinderpsychiatrie überprüft? 

7. Wie wurden die Kinder in ihre Familie oder in ihr Heim zurückgeführt? (Abschlussdiagnostik?,  
Abschlussbericht? Weitere Förderempfehlungen?) 

 

D 2.2) Förderung der Kinder: 

1. Inwieweit existierten individuell auf ein Kind bezogene heilpädagogisch/sozialpädiatrische 
Förder-Therapiepläne? 
 
 

D 2.3) Welche Methoden und Medikamente gehörten zum alltäglichen Behandlungskonzept?  
 

1. Inwieweit war Medikamentierung und Sedierung seriös und gezielt kontrolliert eingesetzt 
bzw. als reiner Ruhigsteller genutzt? 

2. Welche Medikamente wurden verabreicht?   
3. Was sind die kurzfristigen und langfristigen Folgen der Medikamentierung und Sedierung? 
4. Gab es die sogenannte Beschäftigungstherapie oder die sogenannte Arbeitstherapie und wie 

sah diese anhand von Beispielen aus?  
 

D 2.4) Schulverweigerung in der Kinderpsychiatrie 
 

1. Welche Voraussetzungen/Gründe mussten vorliegen, (Gutachten), dass selbst Kinder, die 
schon vor dem Aufenthalt in der Kinderpsychiatrie in einer Schule waren, während ihres 
Psychiatrieaufenthaltes (selbst bei Langzeitpatienten) nicht mehr weiter dort beschult 
wurden? 
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2. Was wurde aufgrund der Diagnostik für ein Förderplan entwickelt und wie wurde dieser 
überprüft? 

3. Wurde in psychiatrischen Einrichtungen damals die sog. “Bildungsunfähigkeit“ deshalb 
diagnostiziert, damit man sie statt in der Schule währenddessen auch zur Arbeit heranziehen 
konnte, um die Selbstversorgung der Einrichtungen gewährleisten zu können? 

 
 

D 2.5) Arbeit und Selbstversorgung in der kinderpsychiatrischen Einrichtung 
 

1. Reichten die Zuschüsse der öffentlichen Träger (Land?) für die Tagesplatz-Pflegekosten für 
die Kinderpsychiatrie für einen kindlichen Patienten aus? 

2. Oder war die Einrichtung auf die Arbeit der Kinder für die Selbstversorgung angewiesen? 
3. Gab es Zumutbarkeitsprüfungen für die Arbeit der Kinder? 
4. War die pflegerische Arbeit durch Kinder an schwerstbehinderten Kindern rechtlich zulässig? 
5. Wurde die damalige Kinderarbeit als Arbeitstherapie deklariert? 
6. Ab welchem Alter werden heute Arbeitstherapien angeboten? 

 

D 2.6) Pädagogik in der Kinderpsychiatrie: 
 

1. Welche Qualifikation hatte das Personal 
2. Gab es einen kritischen Fachaustausch unter kinderpsychiatrischen und therapeutischen 

Fachleuten /in Fachverbänden/ in der Öffentlichkeit? 
3. Wurden die Kenntnisse der Heilpädagogik in der pädagogischen Arbeit mit Kindern in der 

Einrichtung angewendet? 
 

D 2.7) Strafen in der Kinderpsychiatrie: 

1. Gab es Aufzeichnungen (Strafbücher), in denen die Strafen vermerkt werden mussten?  
1. Wie wurde mit Regelverstößen der Kinder umgegangen? 
2. Gab es medikamentöse Strafen? 
3. Wurden auch Elektroschocks angewandt, oder Kinder in Isolierzellen gesperrt, am Bett fixiert, 

in Zwangsjacken gesteckt, Essensentzug ausgesetzt, in kaltes Wasser gesteckt, wurden sie 
mit Schlafentzug behandelt? 

4. Welche Strafen waren erlaubt und welche waren Menschenrechtsverletzungen? 
 
D 2.8) Mitarbeiter mit nationalsozialistischer Prägung: 
 

1. Wie wurde mit Mitarbeitern, nationalsozialistischer Prägung umgegangen? 
2. Gab es eine Entnazifizierung in der Kinderpsychiatrie? Und wann? 

 

D 2.9) Dienstaufsicht-Fachaufsicht: 
1. Was für fachaufsichtliche Regularien gab es? Durch welche Behörde wurde eine Art Kontrolle 

ausgeübt? 
2. Wie übernimmt die „Öffentliche Hand“ (zuständige Ministerien) der Einrichtungen 

Verantwortung zur vergangenen Entwicklung? 
3. Was sagen psychiatrische, psychologische, Trauma-Fachverbände dazu? 
4. Wie wird vermieden, dass Personalengpass, Kostendruck auch wieder solche Entwicklungen 

verhindert? 
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D 3) Einrichtungen der Behindertenhilfe  

Es muss darum gehen, das Problem der Zuständigkeit und stigmatisierende Begrifflichkeit bei Kindern 
die eine Behinderung hatten oder diagnostiziert bekommen haben, in den Blick zu nehmen. 

Behinderung – egal welche, war oft ein Grund „ausgeschlossen zu werden aus der Gesellschaft, in 
dem man in eine Behindertenheim kam ohne angemessene Beziehung, Förderung, Beschulung, 
Heilmittel, Assistenzen, und Beschulung, sondern aufbewahrt wurde in einer „totale Institution“, so 
Erwin Goffmann: „Tagesablauf einer großen Zahl von Menschen auf beschränktem Raum mit 
geringen Mitteln“ (siehe S.140, „Heimerziehung im Essener Franz Sales Haus 1945-1970 , Frings) 

Mit der dort erfahrenen fehlenden Förderung und Stigmatisierung, war das Leben danach oft ein 
Leben in weiterer Abhängigkeit von Institutionen oder Ämtern oder mit einem enormen Kraftakt 
verbunden, da raus zu kommen. 

Da Kinder mit Behinderungen sowohl in Jugendhilfeeinrichtungen, als auch in Kliniken und Anstalten 
und Psychiatrien untergebracht waren, ist die Fragestellung, wie es ihnen tatsächlich ging, auch 
dieselbe, wie der an die Psychiatrischen Einrichtungen.  

Wir fragen: 

D 3.1) Welche Einweisungsgründe-wege gab es? 
1. Wie kamen Kinder in die Behinderten-Einrichtungen?  
2. Wer überwies und warum Kinder in diese Einrichtungen?  
3. Gab es auch den Grund, dass das Heim einfach einen Platz frei hatte? 

 

D 3.2) Diagnostik: 

1. Wie und durch wen entstanden die Diagnosen: „Schwachsinn?“, “Psychopathie“, 
„moralischer Schwachsinn“ etc.. 

2. Wie wurde sie überprüft und gab es ein Entkommen aus dieser stigmatisierenden 
Diagnostik?  

3. Welche Folgen hatten sie? 
4. Welche Rechte hatten die Eltern, Amtsvormünder, die Diagnosen anzuzweifeln? 
5. Wie wurde mit Fehldiagnosen umgegangen, soweit sie erkannt und geändert werden sollten? 

 

D3.3) Förderung: 

1. Wie sah die Förderdiagnostik, sozialpädiatrische Diagnostik in Bezug auf 
Teilleistungsstörungen aus? 

2. Welche Förderpläne gab es pro Kind? 
3. Welche Heilmittel, Assistenzen bekamen die Kinder mit Behinderungen? 
4. Wie wurde Selbständigkeit gefördert? 

 

D 3.4) Schule: 

1. Welche Beschulung gab es für Kinder mit Behinderungen: 
>> mit Seebehinderungen,  
>> Hörbehinderungen,  
>> Körperbehinderungen,  
>> Kinder mit Epilepsie 
>> Seelisch behinderte Kinder,  
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>> autistische Kinder,  
>> Praktisch bildbare Kinder 

2. Welche Schultypen an Anstaltsschulen, Hilfsschulen, Sonderschulen gab es und wie war die 
schulische Förderung der Kinder aus den Einrichtungen der Behindertenhilfe? 

 

D 3.5) Beziehungsangebote: 

1. Wie wurden die Heime Personal-mäßig ausgestattet? 

2. Wie groß war eine Gruppe? 

3. Wann geschah ein Gruppenwechsel?  

4. Welchen Zusammenhang gab es zwischen sadistischer Bestrafung und Überforderung des 
Personals? 
 

5. Was muss als Überforderung gesehen werden? 
 

D 3.6) Pädagogik: 

1. Welche Professionen unter den Mitarbeitern waren vorgeschrieben? 
2. Welche pädagogischen Leitfäden gab es? 
3. Wie wurde mit dem sensiblen Bereich der Körperhygiene umgegangen? 
4. Wie wurde mit körperlicher Gewalt von Kindern untereinander umgegangen?  
5. Wurde mit Medikamenten sediert? 
6. Gab es Arresträume, Dunkelräume, in denen die Kinder als Strafe von der Gruppe isoliert 

wurden? 
7. Welche Schikanen mussten Kinder erleiden (Bettnässer etc.)? 
8. Gab es Kinderarbeit anstatt /oder zusätzlich zur Beschulung? 
9. Wie wurde mit Kinderarbeit umgegangen und dem Bedürfnis nach Pausen, Förderung, Spiel 

 

D 3.7) Ausstattung: 

6. Wie wurden die Heime materiell ausgestattet?  
7. Wer führte die Tagessatz/Pflegesatzgespräche, Ausstattungsgespräche?  

 

D 3.8) Dienst-Fachaufsicht: 

1. Wer hatte über die Heime der Behindertenhilfe die Dienst- und die Fachaufsicht? 
2. Wie war die Zuständigkeit der Einweisung geregelt zwischen dem z.B. Landesjugendamt nach 

§78,79 JWG und dem Sozialministerium, Gesundheitsministerium? 
3. Welchen Einblick bekam ein Amtsarzt über die Einrichtung und die Lebensbedingung der 

Kinder? 
4. Wer problematisierte die Zustände in den Behindertenheimen und angrenzenden 

Einrichtungen?  
5. Gab es eine Berichterstattung/Akten im Heim als auch für die zuständigen 

Kostenträger/Ämter? 
6. Wie sah die „Heimaufsicht“ aus? 

 
(Mitglieder der Unter AG des AeHD zur Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ (Brigitte Piepenbreier, Wolfgang Petersen, 

Hartmut Engmann, Heidelore Rampp, Maik Notnagel, Wolfgang Bahr) 


